
Diese Richtlinie wird heraus-
gegeben von den Verbänden 

der Markt- und Sozialforschung in 
Deutschland:

– �ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- 
und Sozialforschungsinstitute e.V.

– �Arbeitsgemeinschaft Sozialwissen-
schaftlicher Institute e.V. (ASI)

– �BVM Berufsverband Deutscher 
Markt- und Sozialforscher e.V.

– �Deutsche Gesellschaft für Online-
Forschung e.V. (DGOF)

Die aktuelle Fassung dieser Richtli-
nie berücksichtigt die Novellierun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) im Jahr 2009.

1. Einleitung

Die Pluralisierung der Wertorien-
tierungen und Einstellungen in der 
Gesellschaft sowie die Differenzie-
rung von Gütern und Dienstleistun-
gen hat unter anderem eine Indi-
vidualisierung der Einstellungen, 
Bedürfnisse und Verhaltensweisen 
und damit auch der Konsumstile zur 
Folge. Dem entsprechend individuali-
sieren sich auch die Beziehungen zwi-
schen den Anbietern von Gütern und 
Dienstleistungen und ihren Kunden. 
Der Schwerpunkt des Marketings ver-
lagert sich deshalb vom Produktma-
nagement zum Kundenbeziehungs-
management.

Dadurch entstehen erweiterte Anfor-
derungen an die Markt- und Sozial-
forschung in Bezug auf den Umgang 
mit Datenbanken gemäß Abschnitt 
4. Diesen ist in der Selbstregulie-
rung der Markt- und Sozialforschung 
Rechnung zu tragen.

Die vorliegende Richtlinie ergänzt 
deshalb die grundlegenden Standes-
regeln der deutschen Markt- und 
Sozialforschung, die insbesondere im 

„ICC/ESOMAR Internationalen Kodex 
für die Markt- und Sozialforschung“ 
und in der dem Kodex vorangestell-
ten „Erklärung für das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland“ fest-
geschrieben sind, im Hinblick auf 
den wissenschaftlichen Umgang mit 
Datenbanken.

Neben den sich in den Standesregeln 
manifestierenden berufsständischen 
und gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen der Markt- und Sozialforschung 
sind für den wissenschaftlichen 
Umgang mit Datenbanken – wie stets 
in der Markt- und Sozialforschung – 
auch die in den Qualitätsstandards 
der Markt- und Sozialforschung doku-
mentierten methodischen Anforderun-
gen und die Prinzipien forschungsethi-
schen Verhaltens zu beachten.

2. Definitionen

2.1. Kennziffern

Als Kennziffern werden in der vor-
liegenden Richtlinie alle Ergebnisse 
mathematisch-statistischer Opera-
tionen bezeichnet, die aus den in 
Datenbanken gespeicherten Merk-
malen oder aus eigens dazu erhobe-
nen Daten oder bereits vorhandenen 
Informationen in Form von Indizes, 
Typen oder ähnlichem berechnet, 
d.h. verändert im Sinne des § 3 Abs. 
4 Nr. 2 BDSG, und einzelnen Daten-
sätzen (Fällen) als statistische Erwar-
tungswerte zugeordnet werden.

2.2. Mathematisch-statistische 
Klassifikations- oder 
Zuordnungsverfahren

Als mathematisch-statistische Klassi-
fikations- oder Zuordnungsverfahren 
werden in der vorliegenden Richt-
linie alle Verfahren bezeichnet, auf 
deren Grundlage eine nach Wahr-
scheinlichkeiten fallweise Zuordnung 
von Kennziffern zu den einzelnen 
in einer Datenbank erfassten Fällen 
erfolgt.

2.3. Datenbanken

Als Datenbanken werden in der vor-
liegenden Richtlinie alle integrierten 
Datenbestände bezeichnet, die aus 
einer Anzahl gleichartiger Datensät-
ze (Fälle) bestehen.

2.4. Personenbezogene 
Datenbanken

Als personenbezogene Datenbanken 
werden in der vorliegenden Richtli-
nie alle Datenbanken bezeichnet, die 
ausschließlich oder auch personen-
bezogene Daten in der Definition 
des § 3 Abs. 1 BDSG enthalten, näm-
lich „Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener).“

2.5. Forschende Stellen

Forschende Stellen können private 
Forschungsinstitute sowie in gleicher 
Weise tätige akademische und uni-
versitäre Forschungseinrichtungen, 
betriebliche Forschungsabteilungen, 
kommunale Ämter, Stellen der amt-
lichen Statistik und einzelne Forscher 
sein.

3. Halter von Datenbanken

3.1. Allgemeines

Halter von Datenbanken, mit denen 
in der Markt- und Sozialforschung 
gearbeitet wird, können forschende 
Stellen, ihre Auftraggeber oder sons-
tige Stellen sein.

3.2. Datenbanken bei 
forschenden Stellen

Halten forschende Stellen für die 
Markt- und Sozialforschung perso-
nenbezogene Datenbanken von 
Teilnehmern von Untersuchungen, 
dürfen sie ausschließlich der Durch-
führung von Folge- oder Wiederho-
lungsbefragungen sowie der Orga-
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nisation von (Access-)Panels dienen. 
Sie enthalten die Namen und Adress-
daten teilnahmebereiter Personen 
und verschiedene Merkmale, die als 
Auswahlkriterien für die Teilnahme 
an weiteren Untersuchungen heran-
gezogen werden können. Das Hal-
ten dieser Datenbanken ist zuläs-
sig, wenn die betroffenen Personen 
unter Berücksichtigung methodischer 
Aspekte über die notwendige Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten informiert wurden und dar-
in eingewilligt haben (siehe dazu 
auch die „Richtlinie zum Umgang mit 
Adressen in der Markt- und Sozialfor-
schung“).

3.3. Datenbanken bei Auftrag
gebern

Die Auftraggeber der Markt- und 
Sozialforschung sind selbst dafür ver-
antwortlich, dass ihre Datenbanken 
rechtmäßig gehalten werden. In die-
sem Zusammenhang sind insbeson-
dere die gesetzlichen Bestimmungen 
des § 28 BDSG relevant. Die forschen-
de Stelle ist verpflichtet, den Auftrag-
geber darauf hinzuweisen, wenn ihr 
beim Umgang mit diesen Datenban-
ken rechtliche, insbesondere daten-
schutzrechtliche Probleme bekannt 
werden. Diese Probleme und der ent-
sprechende Hinweis darauf sind von 
der forschenden Stelle zu dokumen-
tieren.

3.4. Datenbanken bei sonstigen 
Stellen

Wenn bei sonstigen Stellen gehal-
tene personenbezogene Datenban-
ken für die Markt- und Sozialfor-
schung verwendet werden, handelt 
es sich hauptsächlich um qualifizierte 
Adressenbestände von Adresshänd-
lern, die für die Ziehung von Stich-
proben bei Untersuchungen spezi-
eller Zielgruppen genutzt werden. 
Die Bedingungen für die Zulässigkeit 
einer Nutzung der in diesen Daten-
banken gespeicherten Daten sind 
in der „Richtlinie zum Umgang mit 
Adressen in der Markt- und Sozial-
forschung“ im Einzelnen aufgeführt.

4. Arten des Umgangs mit 
Datenbanken

4.1. Fünf grundlegende Arten 
des Umgangs

In der Markt- und Sozialforschung 
sind fünf grundlegende Arten des 
Umgangs mit Datenbanken zu unter-
scheiden:

1. �das Ziehen von Stichproben aus 
Datenbanken,

2. �die mathematisch-statistische Ana-
lyse von Datenbanken,

3. �die Fusion von Datenbanken,

4. �das Zuspielen von Forschungser-
gebnissen in Datenbanken,

5. �das Anreichern von Forschungser-
gebnissen aus Datenbanken.

4.2. Ziehen von Stichproben aus 
Datenbanken

Die gesetzlichen Bestimmungen, die 
für das Ziehen von Stichproben allge-
mein und damit auch aus Datenban-
ken bzw. für die in diesem Zusam-
menhang notwendige Übermittlung 
von Adressen relevant sind, werden 
in der „Richtlinie zum Umgang mit 
Adressen in der Markt- und Sozialfor-
schung“ beschrieben.

4.3. Mathematisch-statistische 
Analyse von Datenbanken

Bei der mathematisch-statistischen 
Analyse von in Datenbanken bereits 
gespeicherten Daten werden Daten-
banken bzw. daraus gezogene Stich-
proben mittels wissenschaftlicher 
Verfahren auf mögliche und bisher 
unbekannte Strukturen und Zusam-
menhänge der darin enthaltenen 
Merkmale untersucht. Dabei können 
Kennziffern berechnet und als statis-
tische Erwartungswerte den einzel-
nen Fällen in der Datenbank zuge-
ordnet werden. Das geschieht mittels 
mathematisch-statistischer Klassifika-
tions- oder Zuordnungsverfahren.

Die mathematisch-statistische Analy-
se von Datenbanken zu Zwecken der 
Markt- und Sozialforschung ist zuläs-
sig, wenn dabei keine personenbezo-
genen Daten verarbeitet werden. 

4.4. Fusion von Datenbanken

Bei der Fusion von Datenbanken wer-
den den in einer (empfangenden) 
Datenbank enthaltenen Merkmalen 
die in einer anderen (spendenden) 
Datenbank enthaltenen Merkmale 
mittels mathematisch-statistischer 
Klassifikations- oder Zuordnungsver-
fahren als weitere Merkmale fallwei-
se zugespielt. Voraussetzung dafür 
ist, dass eine Anzahl von gemeinsa-
men Merkmalen in beiden Daten-
banken enthalten sind, um auf der 
Grundlage ähnlicher Kombinatio-
nen von Merkmalsausprägungen die 
Zuordnung vornehmen zu können.

Die Fusion von Datenbanken zu Zwe-
cken der Markt- und Sozialforschung 
ist zulässig, soweit dabei keine per-
sonenbezogenen Daten verarbeitet 
werden.

4.5. Zuspielen von 
Forschungsergebnissen in 
Datenbanken

4.5.1. Allgemeines

Beim Zuspielen von Forschungsergeb-
nissen in Datenbanken werden den 
in der Datenbank bereits gespeicher-
ten Merkmalen fallweise neue Merk-
male (z.B. Kennziffern) als statistische 
Erwartungswerte hinzugefügt. Dabei 
können die den Forschungsergeb-
nissen zugrunde liegenden Daten 
sowohl bei den in der Datenbank 
erfassten Personen als auch bei dar-
in nicht erfassten Personen erhoben 
worden sein.

Das Zuspielen von Forschungsergeb-
nissen in Datenbanken ist auf unter-
schiedliche Weise möglich:

4.5.2. Übermittlung der 
Zuspielungsregeln

Bei dieser Form des Zuspielens von 
Forschungsergebnissen in Datenban-
ken übermittelt die forschende Stelle 
dem Auftraggeber die mathemati-
schen Regeln, nach denen die Kenn-
ziffern berechnet und als statistische 
Erwartungswerte fallweise zugeord-
net werden. Das Zuspielen nimmt 
der Auftraggeber selbst vor. Diese 
Vorgehensweise ist zulässig.



4.5.3. Zuspielen von Kennziffern 
in Datenbanken

Bei dieser Form des Zuspielens von 
Forschungsergebnissen übermittelt 
der Auftraggeber der forschenden 
Stelle die Datenbank, der die For-
schungsergebnisse zugespielt wer-
den sollen. Die forschende Stelle 
nimmt die Berechnung und fallweise 
Zuordnung der Kennziffern als sta-
tistische Erwartungswerte vor und 
übermittelt dem Auftraggeber die 
solcherart ergänzte Datenbank. Die-
se Vorgehensweise ist zulässig, wenn 
dem Auftraggeber eine entsprechen-
de Einwilligung der vom Zuspielen 
betroffenen Personen vorliegt. Las-
sen sich die betroffenen Personen vor 
dem Zuspielen von Forschungsergeb-
nissen nicht identifizieren, ist eine 
entsprechende Einwilligung aller in 
der Datenbank erfassten Personen 
einzuholen.

4.5.4. Zuspielen von Daten in 
personenbezogener Form

Das Zuspielen der in der Markt- und 
Sozialforschung von forschenden 
Stellen erhobenen Daten in perso-
nenbezogener Form in Datenbanken 
des Auftraggebers oder von sonsti-
gen Stellen ist unzulässig.

4.6. Anreichern von 
Forschungsergebnissen aus 
Datenbanken

Beim Anreichern von Ergebnissen 
der Markt- und Sozialforschung aus 
Datenbanken werden den erhobe-
nen Daten in einer Datenbank gespei-
cherte Merkmale fallweise zugespielt. 
Häufig handelt es sich dabei um 
Datenbanken des Auftraggebers der 
Untersuchung. Das Anreichern von 
Forschungsergebnissen aus Datenban-
ken ist zulässig, wenn die Anonymität 
der in die Untersuchung einbezoge-
nen Personen erhalten bleibt.

5. Einwilligung der in einer 
Datenbank erfassten Personen

5.1. Einwilligung in eine 
Befragung

Die Teilnahme an einer Befragung 
zu Zwecken der Markt- und Sozial-
forschung basiert immer auf einer 
entsprechenden Einwilligung der 

für die Untersuchung ausgewählten 
Personen. Dieses Grundprinzip der 
Standesregeln der deutschen Markt- 
und Sozialforschung gilt auch für 
den Fall, dass die in einer Datenbank 
erfassten Personen befragt und die 
Forschungsergebnisse in der oben 
beschriebenen Weise als statistische 
Erwartungswerte dieser Datenbank 
zugespielt werden sollen. Die sich 
aus dem Widerspruchsrecht der zu 
befragenden Personen ergebenden 
Anforderungen sind in der „Richt-
linie zum Umgang mit Adressen in 
der Markt- und Sozialforschung“ im 
Einzelnen geregelt.

Beim Einholen der Einwilligung ist 
unter anderem auch unter Berück-
sichtigung methodischer Aspekte auf 
den Zweck der Untersuchung hinzu-
weisen. Wenn der oder ein Zweck 
der Untersuchung in der Berechnung 
von Kennziffern und deren fallwei-
ser Zuordnung als statistische Erwar-
tungswerte besteht, dann ist auch 
auf diesen Zweck hinzuweisen.

5.2. Einwilligung in das Zuspielen 
von Forschungsergebnissen

Für das Verarbeiten und Nutzen 
personenbezogener Daten in einer 
Datenbank ist eine Einwilligung der 
betroffenen Personen erforderlich. 
Dabei ist vom Halter der Datenbank 
zugleich eine Einwilligung für Zwe-
cke der Markt- und Sozialforschung 
einzuholen, wenn zu einem späte-
ren Zeitpunkt Forschungsergebnisse 
zugespielt werden sollen.

6. „Scoring“ gemäß § 28b BDSG

Im Bereich der Markt- und Sozialfor-
schung tätigen forschenden Stellen 
ist es nach den Berufsgrundsätzen 
und Standesregeln der deutschen 
Markt- und Sozialforschung aus-
nahmslos untersagt, über die Begrün-
dung, Durchführung oder Beendi-
gung eines Vertragsverhältnisses 
gemäß § 28b „Scoring“ BDSG auf der 
Grundlage von Wahrscheinlichkeits-
werten zu entscheiden. Gleichwohl 
können Forschungsergebnisse – ins-
besondere berechnete und als sta-
tistische Erwartungswerte fallweise 
zugeordnete Kennziffern – von Auf-
traggebern für diese Zwecke genutzt 
werden.

In diesen Fällen können den for-
schenden Stellen Auskunftspflichten 
gegenüber dem Auftraggeber bezüg-
lich der Berechnung der Kennziffern 
entstehen, wenn dieser gemäß § 34 
Abs. 2 BDSG als für die Entscheidung 
verantwortliche Stelle dem Betrof-
fenen Auskunft zu erteilen hat. Die 
Auskunftspflichten bestehen gegen-
über dem Betroffenen, wenn der 
Auftraggeber den Betroffenen dies-
bezüglich an die forschende Stelle 
verweist. Die Auskunftsansprüche 
der Betroffenen sind unentgeltlich 
und in allgemein verständlicher Form 
zu erfüllen.

7. Schlussbestimmungen und 
Haftungsausschluss

Diese Richtlinie ist Teil der Standes-
regeln der deutschen Markt- und 
Sozialforschung, wie sie sich aus dem 
Gesetz und den methodischen Stan-
dards, aber auch aus der Verkehrs-
sitte ergeben. Sie gilt stets, wenn 
Untersuchungen der Markt- und 
Sozialforschung in Deutschland oder 
von Deutschland aus durchgeführt 
werden. Sie gilt also auch, wenn 
solche Untersuchungen vom Aus-
land aus durchgeführt werden, um in 
Deutschland Forschung zu betreiben.

Die in dieser Richtlinie dargelegten 
Prinzipien und Verhaltensweisen sind 
unter anderem das Ergebnis einer 
Güterabwägung zwischen dem Per-
sönlichkeitsrecht der Betroffenen 
einerseits und dem Recht auf For-
schung und den daraus resultieren-
den methodischen Anforderungen 
sowie dem Recht auf Informations-
freiheit andererseits. Die Herausge-
ber können keine Haftungsfreiheit 
garantieren. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich bei einer 
Abwägung zu einem späteren Zeit-
punkt oder durch andere Instanzen 
andere Maßstäbe für die Zulässigkeit 
der dargelegten Verfahren ergeben.

Mai 2005 (überarbeitet im Juli 2010)


